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Vorlagen-Nr.: 0628/2026
 
Abteilung: Kindertagesstätten, 

Kindertagespflege
Bearbeiter/in: Sehnaz Ay

Michael Stöckel

Haushaltswirksamkeit: nein ja, bei Produkt: 36120

Investitionskosten: nein ja Betrag:      

Drittmittel: nein ja Betrag:      

Folgekosten/laufender Unterhalt: nein ja Betrag: siehe Vorlagentext

Im laufenden Haushalt eingeplant: nein ja Fundstelle: Gesamtdeckungskreis

Betroffene Nachhaltigkeitsziele:

    
 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungsstatus

Jugendhilfeausschuss 18.02.2026 öffentlich empfehlende Beschlussfassung

Stadtrat 12.03.2026 öffentlich endgültige Beschlussfassung

 
Betreff: Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG);

Festsetzung einkommensabhängiger Elternbeiträge gem. § 90 SGB VIII für die 
Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten für Grundschulkinder am Freitagnachmittag 
im Rahmen des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) zum 01.08.2026

Festsetzung von Verpflegungskostenbeiträgen für die die Inanspruchnahme von 
Betreuungsangeboten für Grundschulkinder am Freitagnachmittag im Rahmen des 
Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) zum 01.08.2026

 
Beschlussempfehlung:

Die Verwaltung empfiehlt folgenden

Beschluss:

Für die Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten am Freitagnachmittag im Rahmen des Ganz-
tagsförderungsgesetzes werden einkommensabhängige Elternbeiträge sowie Verpflegungskosten-
beiträge festgesetzt.

Die Erhebung und Staffelung der Elternbeiträge erfolgt gemäß § 90 SGB VIII.

 Stufe Bereinigtes Einkommen Familien mit 1 Kind Familien mit 2 Kindern Familien mit 3 Kindern

1 1.901 € bis 2.050 € 30 € 21 € 12 €

2 2.051 € bis 2.200 € 36 € 25 € 15 €

3 2.201 € bis 2.350 € 40 € 27 € 16 €

4 2.351 € bis 2.500 € 42 € 29 € 17 €

5 2.501 € bis 2.750 € 45 € 32 € 18 €

6 2.751 € bis 3.000 € 50 € 35 € 20 €

7 3.001 € bis 3.500 € 56 € 39 € 22 €
8 3.501 € bis 4.000 € 60 € 42 € 23 €

9 4.001 € bis 4.500 € 63 € 44 € 24 €

10 4.501 € bis 5.000 € 67 € 47 € 26 €

11 5.001 €  bis 5.500 € 78 € 54 € 30 €

12 ab 5.501 € 86 € 59 € 33 €

https://www.speyer.de/de/umwelt/nachhaltigkeit/sdg-ziele-in-vorlagen/sdg-1/
https://www.speyer.de/de/umwelt/nachhaltigkeit/sdg-ziele-in-vorlagen/sdg-2/
https://www.speyer.de/de/umwelt/nachhaltigkeit/sdg-ziele-in-vorlagen/sdg-3/
https://www.speyer.de/de/umwelt/nachhaltigkeit/sdg-ziele-in-vorlagen/sdg-4/
https://www.speyer.de/de/umwelt/nachhaltigkeit/sdg-ziele-in-vorlagen/sdg-10/
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Einkommensschwache Familien (u.a. Haushalte im Bezug von Leistungen nach dem SGB II oder SGB
XII, Wohngeldempfängerinnen und -empfänger, etc.) können von den mtl. Elternbeiträgen befreit
werden.

Die Verpflegungskostenbeiträge werden auf 23,00 € pro Monat festgesetzt.

Begründung:

Mit dem Ganztagsförderungsgesetz wird schrittweise ein Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung
von Grundschulkindern eingeführt. Vor diesem Hintergrund ist eine bedarfsgerechte und
rechtskonforme Ausgestaltung ergänzender Betreuungsangebote, insbesondere am
Freitagnachmittag, sicherzustellen.

Gemäß § 90 SGB VIII können für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege Kostenbeiträge erhoben werden. Die Ausgestaltung der
Elternbeiträge hat einkommensabhängig zu erfolgen und muss sozial ausgewogen sowie
verhältnismäßig sein.

Zur Sicherstellung von Transparenz, sozialer Gerechtigkeit und Verwaltungsökonomie ist die
Festlegung einkommensabhängiger Elternbeiträge für die zusätzlichen Betreuungsangebote am
Freitagnachmittag erforderlich. Die Beitragserhebung dient der teilweisen Refinanzierung der
entstehenden Personal- und Sachkosten und gewährleistet zugleich den Zugang zu den Angeboten
unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Familien.

(A) Elternbeiträge

Die Verwaltung informiert über die Einführung von einkommensabhängigen Elternbeiträgen gem.
§ 90 SGB VIII für die Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten für Grundschulkinder am
Freitagnachmittag im Rahmen des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG).

Analog zu den Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten in Kinderhorten
sollen die Elternbeiträge für die Inanspruchnahme für Betreuungsangebote am Freitagnachmittag auf
Grundlage des maßgeblichen Jahreseinkommens der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten festgesetzt
werden. Die Beitragserhebung erfolgt unter Berücksichtigung sozialer Gesichtspunkte sowie
wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der beitragspflichtigen Haushalte.

(B) Verpflegungskostenbeiträge

Des Weiteren ist die Einführung eines Verpflegungskostenbeitrages für die Mittagsverpflegung am
Freitagnachmittag vorgesehen. Der Verpflegungskostenbeitrag orientiert sich an den
Verpflegungskosten der Ganztagsschule. Der monatliche Verpflegungskostenbeitrag für die
Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung am Freitagnachmittag wird ab dem 01.08.2026 wie folgt
festgesetzt: 23,00 Euro pro Monat.

Einkommensschwache Familien (u.a. Haushalte im Bezug von Leistungen nach dem SGB II oder SGB
XII, Wohngeldempfängerinnen und -empfänger, etc.) können im Rahmen des Bildungs- und
Teilhabepakets sowie über den Härtefonds der Stadt Speyer von den mtl.
Verpflegungskostenbeiträgen befreit werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Einführung einkommensabhängiger Elternbeiträge führt zu zusätzlichen Erträgen zur teilweisen
Deckung der laufenden Betriebs- und Personalkosten der Betreuungsangebote.

Die genaue Höhe der Einnahmen ist abhängig von

 der Anzahl der teilnehmenden Kinder,
 der Einkommensstruktur der beitragspflichtigen Haushalte sowie
 der festgelegten Beitragsstaffel.
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Erträge und Aufwendungen für die Bereitstellung des Betreuungsangebotes am Freitagnachmittag:

Für die Inanspruchnahme des Betreuungsangebotes am Freitagnachmittag werden - bei
Zugrundelegung des durchschnittlichen Elternbeitrages sowie einer durchschnittlichen Auslastung
der Betreuungsplätze - Erträge aus Elternbeiträgen i.H.v. ca. 50.000,00 € pro Jahr erwartet.

Für die Bereitstellung des Betreuungsangebotes am Freitagnachmittag entstehen Kosten i.H.v. ca. 
60.000,00 € pro Jahr.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis:
Die Anlagen zu diesem Tagesordnungspunkt (öffentlich) finden Sie in unserem Bürgerinformationssystem 
(https://buergerinfo2.speyer.de); Vorlagen im nicht öffentlichen Teil sind im Ratsinformationssystem 
(https://ratsinfo2.speyer.de) hinterlegt, für das jedoch ein individueller Login erforderlich ist.

 
 
 
 

https://buergerinfo2.speyer.de
https://ratsinfo2.speyer.de



